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RÜCKVERFOLGBARKEIT VON CHARGEN
MIT METALAG 178/2002 SOFTWARE

AUSWIRKUNGEN DER VERORDNUNG
178/2002 EG



DIE VERORDNUNG IM üBERBLICK

Am 01.01.2005 tritt die EU Verordnung
178/2002 in der gesamten Europäischen
Union in Kraft. “Diese Verordnung gilt für
alle Produktions-, Verarbeitungs- und
Vertriebsstufen von Lebensmitteln und
Futtermitteln”. ”Zu den Lebensmitteln zäh-
len auch Getränke, Kaugummi sowie alle
Stoffe - einschließlich Wasser -, die dem
Lebensmittel bei seiner Herstellung oder
Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt
werden”. Zusammengefasst sind von der
EU 178 all jene Unternehmen betroffen, die
sich mit der Produktion, der Verarbeitung
und dem Vertrieb von Lebensmitteln
beschäftigen. Das umfasst insbesondere
auch den Bereich der Getränkeabfüller.
In Artikel 18 beschäftigt sich die EU
Verordnung 178 mit der Rückver-
folgbarkeit.  Absatz 1 definiert, dass “Die
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und
Futtermitteln (...) in allen Produktions-,
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen sicher-
zustellen” ist. Das schließt natürlich die
Primärproduktion mit ein, welche oft eine
Quelle für Lebensmittelkrisen darstellt.
Weiters legt die Verordnung fest, dass
Lebensmittel ausreichend zu kennzeichnen
sind, damit eine Rückverfolgung gewährlei-
stet werden kann. “Die Lebensmittel- und
Futtermittelunternehmer müssen in der
Lage sein, jede Person festzustellen, von
der sie ein Lebensmittel, Futtermittel erhal-
ten haben.”
“Lebensmittel und Futtermittel (...) sind
durch sachdienliche Dokumentation oder
Information gemäß den diesbezüglich in
spezifischeren Bestimmungen enthaltenen 
Auflagen ausreichend zu kennzeichnen oder 

kenntlich zu machen, um ihre Rück-
verfolgbarkeit zu erleichtern”.
Das bedeutet zusammengefasst, dass
Lebensmittel über eine lesbare Chargen-
nummerierung verfügen müssen, durch die
die Charge (Region und Ablaufdatum MHD)
eindeutig feststellbar ist.
“Sie richten hierzu Systeme und Verfahren
ein, mit denen diese Informationen den
zuständigen Behörden bei Aufforderung
mitgeteilt werden können.”
Die Lebensmittel- und Futtermittelunter-
nehmen sind demnach angewiesen,
Systeme und Verfahren einzurichten mit
derer Hilfe sich feststellen läßt: 
- Wer dem Unternehmen die Ware
(Lebensmittel bzw. Rohstoffe) geliefert hat
- Wem die fertigen Erzeugnisse geliefert
wurden. Wobei
- die Ermittlung der Vor-Lieferanten
(Industrie) bzw. des Herstellers (Handel)
eindeutig gewährleistet sein muss.

WARUM VO 178/2002?

Prinzipiell trägt die  Verordnung maßgeblich
zum Schutz des Konsumenten bei.
Tauchen Verunreinigungen von Lebens-
mitteln bzw. gesundheitsgefährdende
Substanzen in Lebensmitteln auf, können
diese auf Grund der eindeutigen Chargen-
nummerierung sofort zurückgeholt werden.
Die VO 178 ermöglicht somit eine rasche
Eingrenzung und Lokalisierung der betrof-
fenen Charge und erhöht damit maßgeblich
den Verbraucherschutz.
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METALAG 178/2002

Um die geforderten Punkte erfüllen zu kön-
nen wurde von der Metasyst Informatik
GmbH ein einfaches Erfassungssystem bis
hin zu einer integrierten IT Gesamtlösung
(Metalag 178/2002) entwickelt. 
Metalag 178/2002 dient der Chargen-
verfolgung und ist speziell auf die Erforder-
nisse bei Getränkeabfüllern ausgerichtet.
Dabei wird festgehalten, aus welchen
Chargen der Vorlieferanten welche Chargen
der eigenen Produkte erzeugt wurden, und
an welche Kunden diese Chargen ausgelie-
fert wurden. Optional enthält Metalag
178/2002 grundlegende Lagerhaltungs-
funktionen mit Bestandsführung und Lager-
platzverfolgung. Für die Datenerfassung
werden Funkscanner eingesetzt.

PROZESSE

Folgende Prozesse werden im Funkscanner
vorgesehen:
- Wareneingang vom Lieferanten (Lieferant,
Artnr., Charge und SSCC werden erfasst-
optional Menge und Lagerplatz).
- Produktion (SSCC der Roh- und Hilfs-
stoffe, Artnr. des Produkts, Mixer, Abfülllinie
sowie optional Mengen und Lagerplätze.
- Warenauslieferung an Kunden (Auftrags-
nr. bzw. Lieferscheinnr. sowie SSCC werden
erfasst).
- Inventur (SSCC sowie optional Menge und
Lagerplatz).
- Umlagerung (nur bei Lagerplatzverwalt-
ung und/oder aktiver Bestandsführung. Er-
fasst werden SSCC sowie Ziellagerplatz.
- Bestandskorrektur (w.o.- erfasst werden
SSCC sowie neue Menge.
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Funkscanner

SSCC Barcode
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